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1.  Bestehende Situation 

1.1 Allgemein  

Die zweigleisige Straßenbahnführung der Straßenbahnlinie 22 von Heidelberg-
Bismarckplatz nach Eppelheim endet bislang, aus Osten kommend, an der Haltestel-
le Kranichweg - der letzten Haltestelle auf Heidelberger Stadtgebiet. Die Linie wird im 
weiteren Verlauf eingleisig bis zur Endhaltestelle westlich des Zentrums von Eppel-
heim weitergeführt. Innerhalb dieses eingleisigen Streckenabschnittes befindet sich 
die Überführung der Eppelheimer Straße (ehem. Landesstraße 543) über die BAB 5 
zwischen den Städten Heidelberg und Eppelheim.  

Die Brücke über die A 5 stammt aus dem Jahr 1936 welche nach den aktuell vorlie-
genden Brückenprüfberichten stark sanierungsbedürftig ist. Eine Erneuerung des 
Überführungsbauwerks der BAB 5 wäre ebenfalls im Zuge eines 6-streifigen Ausbaus 
der Bundesautobahn notwendig.  

Weiterhin lässt die aufgrund des Bauwerkszustandes eingeschränkte Tragfähigkeit 
der Brücke derzeit nicht den Einsatz aller Wagentypen der rnv zu. Ein variabler Fahr-
zeugeinsatz ist für eine verbesserte betriebliche Abwicklung allerdings notwendig. 
Dies ist auch im Hinblick auf eine mögliche Verlängerung der Strecke über Eppelheim 
hinaus bis nach Plankstadt bzw. Schwetzingen der Fall.  

Die Verkehrsflächen zwischen der Kreuzung Haupt-/ Hildastraße auf Eppelheimer 
Seite und der Kreuzung Eppelheimer Straße/ Kurpfalzring auf Heidelberger Seite ge-
nügen zudem nicht den heutigen Anforderungen an einen sicheren und komfortablen 
Verkehr. So existieren weder separate Geh- und Radwege noch sind die vorhande-
nen Wege ausreichender breit. Ebenso entsprechen die Breiten des Motorisierten In-
dividualverkehres (MIV) nicht dem Stand der Technik und bedürfen einer neuen ver-
breiterten Ausführung. Zur verkehrlichen Verbesserung ist daher die Kreuzung Haupt-
/ Hildastraße in Eppelheim in einen Kreisverkehrsplatz umzugestalten welcher einen 
zügigen Verkehrsfluss gewährleistet.  

Auf Heidelberger Seite ist die ehemalige Straßenbahnhaltestelle Kranichweg zurück-
zubauen. Ihr Ersatz befindet sich zukünftig östlich der Kreuzung Eppelheimer Straße/ 
Kurpfalzring und ist Bestandteil des Anschlussprojektes „Gleisumbau Eppelheimer 
Straße“.  
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Bestand: Hauptstraße, Eppelheim 

 

Bestand: Brücke über BAB 5 
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Bestand: Eppelheimer Straße, Heidelberg 

 

 

Bestand: Brücke über BAB 5 
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1.2 Oberbau und Bodenverhältnisse  

Der Oberbau der 1-gleisigen Straßenbahnstrecke besteht aus einem Spurstangen-
gleis auf Schottertragschicht mit Asphalteindeckung. Die Eppelheimer Straße (Seite 
Heidelberg) bzw. die Hauptstraße innerhalb der Ortslage Eppelheim verfügt über ei-
nen Asphaltoberbau auf Frostschutzmaterial.  

Die vorhandenen Bodenverhältnisse wurden durch Baugrunderkundungen ermittelt 
und innerhalb zugehörender Baugrundgutachten ausgewertet. Teilweise muss der 
Bodenaufbau für die geplanten Maßnahmen ertüchtigt werden. Die Ergebnisse der 
Baugrunduntersuchungen sind in Teil B, Anlage 14, der Planfeststellungsunterlagen 
dargestellt.  

1.3 Fahrleitungsanlage  

Die vorhandene Fahrleitungsanlage ist als Hochkette mit stählernen Außenmasten 
ausgebildet.  

  

2.  Planungsziele 

2.1 Zweckmäßigkeit der Baumaßnahme  

Mit dem Projekt "Mobilitätsnetz Heidelberg" wurde ein Maßnahmenpaket geschnürt, 
in dem bereits geplante Maßnahmen und neue Projekte zur Verbesserung oder Er-
weiterung des Straßenbahnnetzes in Heidelberg und seiner Region gebündelt wer-
den. Mit der Bündelung der Projekte soll das Heidelberger Verkehrsnetz nachhaltig 
ausgebaut und ein zukunftsorientierter Öffentlicher Personen-Nahverkehr (ÖPNV) 
gesichert werden. 

Das Gesamtprojekt ist in 8 Teilprojekte gegliedert. Die Planungen zu den einzelnen 
Teilprojekten sind unterschiedlich weit fortgeschritten.  

Gegenstand der vorliegenden Planunterlage ist das Teilprojekt  

„Verlängerung der 2-Gleisigkeit der Linie 22 nach E ppelheim“ .  

Bereits am 26. Mai 2011 hat hierzu der Heidelberger Gemeinderat den umfassenden 
Ausbau des Straßenbahnnetzes in Heidelberg einstimmig beschlossen. 

Die Zweckmäßigkeit des Vorhabens liegt in der Verbesserung und Anpassung der 
Straßenverkehrsflächen nach dem aktuellen Stand der Technik und trägt somit einer 
gesteigerten Belastung durch den MIV aber auch der Zunahme von Radverkehren 
Rechnung. So entstehen beidseitig Gehwege und Radfahrstreifen sowie ausreichend 
dimensionierte Fahrspuren für den Individualverkehr. 
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Durch die Entflechtung der Verkehrsströme ist eine Verlängerung des 2-gleisigen be-
sonderen Bahnkörpers und somit eine Erhöhung und Verbesserung der Betriebssta-
bilität für den ÖPNV möglich. Durch die Erneuerung des Überführungsbauwerkes und 
der damit verbundenen erhöhten Tragfähigkeit ist ein variablerer Fahrzeugeinsatz für 
die Zukunft und eine Effizienzverbesserung für den ÖPNV gesichert. 

2.2 Notwendigkeit der Maßnahme  

Anschließend an das Teilprojekt „Gleisumbau Eppelheimer Straße“ soll im Zuge des 
Ausbaus der Eppelheimer Straße die 2-Gleisigkeit auf einem eigenen Bahnkörper 
verlängert und über das neu zu errichtende Brückenbauwerk bis zur Kreuzung Hilda-
straße / Mozartstraße in Eppelheim geführt werden.  

Der derzeitige 1-gleisige Straßenbahnabschnitt zwischen der Haltestelle Kranichweg 
und der Endhaltestelle in Eppelheim erstreckt sich über eine Länge von ca. 1500 m. 
Etwaige Betriebsstörungen wirken sich gegenwärtig und bereits in der Vergangenheit 
bis in den Netzbereich im westlichen Stadtgebiet von Heidelberg aus. Dabei kommt 
es zu erheblichen Wartezeiten und Fahrzeitverlusten bis hin zu kompletten Zugaus-
fällen.  

Durch die geplante Verlängerung der 2-Gleisigkeit wird der 1-gleisige Streckenab-
schnitt in Eppelheim um ca. 410 m verkürzt, was zu einer deutlich erhöhten Leis-
tungsfähigkeit der Straßenbahnstrecke, zu einem besseren Betriebsablauf und somit 
zu einer höheren Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Linie 22 führt.  

Eine zentrale Teilmaßnahme ist die Erneuerung des Überführungsbauwerkes über 
die BAB 5. Die vorhandene Brücke ist bereits in seiner Tragfähigkeit eingeschränkt 
und kann einen zukunftsorientierten Straßenbahnbetrieb nicht gewährleisten. In Folge 
des Brückenneubaus werden die entsprechenden Querschnittsbreiten nach den ak-
tuellen Stand der Technik für den Straßen- und Wegebau hergestellt.  

Im Zuge der Entflechtung der Verkehrsströme wird die Kreuzung Hauptstraße / Hilda-
straße / Mozartstraße als Kreisverkehrsplatz umgebaut und somit die Leistungsfähig-
keit für den ÖPNV und den MIV an diesem Kreuzungspunkt erhöht.  

2.3 Variantenbetrachtung  

2.3.1 Straßenbahnanlage 

Im Zuge der Vorplanung wurden verschiedene Varianten zur Führung der Straßen-
bahntrasse untersucht und bewertet.  

Dabei wurden sowohl 1-gleisige als auch 2-gleisige Streckenausführungen, jeweils in 
Seitenlage und alternativ in Mittenlage miteinander verglichen. 
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Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Variante Beschreibung Bewertung 
+ positiv 
-  negativ 

a) 1-gleisige Strecke            
in Seitenlage 
 

Diese Streckenführung entspricht dem heuti-
gen Bestand. Die 2-gleisige Strecke geht 
westlich der Kreuzung Kranichweg in eine 1-
gleisige Streckenführung über. Die Länge 
des 1-gleisigen Streckenabschnittes bleibt 
unverändert.   
Die heute existierenden Nachteile hinsichtlich 
Fahrzeitverlusten aufgrund möglicher Be-
triebsstörungen werden mit dieser Lösung 
nicht behoben.  
 

_ _ 

b) 1-gleisige Strecke            
in Mittellage 

Die 2-gleisige Strecke geht westlich der 
Kreuzung Kranichweg analog der heutigen 
Situation in eine 1-gleisige Streckenführung 
über. Die 1-gleisige Strecke verläuft bei die-
ser Variante in Mittellage. Dadurch entfällt die 
Gleisüberfahrt westlich der Kreuzung Kra-
nichweg. Die Verkehrssicherheit wird deutlich 
verbessert.   
Die Länge des 1-gleisigen Streckenabschnit-
tes bleibt aber unverändert gegenüber der 
heutigen Situation.  
Analog Variante a) werden damit keine Ver-
besserungen für den Straßenbahnbetrieb 
erreicht.  
 
Zudem ist bei beiden 1-gleisigen Varianten  
die langfristig vorgesehene 2-gleisige       
Netzerweiterung bis nach Plankstadt nicht 
möglich.  

_ 

c) 2-gleisige Strecke            
in Seitenlage  

Hier wird die heute 1-gleisige Streckenfüh-
rung bis zur Kreuzung Mozartstr./Hildastr.  
mit einer 2-gleisigen Trasse ersetzt.         
Der 1-gleisige Streckenabschnitt bis zur End-
haltestelle in Eppelheim verkürzt sich um 
dabei ca. 410 m. Dies erhöht die Leistungs-
fähigkeit der Straßenbahnverbindung und 
deren Betriebsstabilität.   
Eine 2-gleisige Streckenführung in Seitenlage 
führt aber in der Hauptstraße in Eppelheim zu 

_ 
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massiven Behinderungen des Individualver-
kehrs, da die in Richtung Heidelberg verkeh-
rende Bahn dem in Richtung Eppelheim 
(Zentrum) fließenden MIV gegenüber stehen 
würde.  
Zusätzlich wäre westlich der Kreuzung Kra-
nichweg eine Gleisüberfahrt, analog der heu-
tigen Situation, erforderlich.  
 

d) 2-gleisige Strecke            
in Mittellage 

Auch hier wird die 1-gleisige Streckenführung 
bis zur Kreuzung Mozartstr./Hildastr.  durch  
eine 2-gleisige Trasse ersetzt.  
Der 1-gleisige Streckenabschnitt verkürzt 
sich ebenfalls um ca. 410 m.  
Die Gleistrasse wird auf einem besonderen 
Bahnkörper in Mittenlage bis ca. der Einmün-
dung der Jakob-Neu-Straße geführt. Im wei-
teren Verlauf bis zum Kreisverkehrsplatz lie-
gen die Gleise fahrtrichtungsgetreu in den 
Fahrstreifen des Individualverkehrs. 
Diese Lösung bringt nicht nur eine Erhöhung 
der Leistungsfähigkeit und der Betriebssi-
cherheit für die Straßenbahn mit sich sondern 
ermöglicht auch eine Trennung des ÖPNV- 
und IV-Verkehrs auf nahezu gesamter Stre-
ckenlänge, was eine deutliche Verbesserung 
der Verkehrssicherheit insgesamt gegenüber 
den heutigen Verhältnissen bedeutet.   
 

 
+ 

 
Nach Abwägung aller Kriterien stellt die Variante d) die Vorzugsvariante dar. 
 

2.3.2 Kreuzungspunkt Hauptstraße/ Hildastraße/ Moza rtstraße  

Im Zuge der Betrachtung wurden 2 Varianten für die Gestaltung der Kreuzung vorge-
nommen. Hierbei wurde sowohl eine signalisierte 4-armige Kreuzung analog dem 
Bestand, als auch eine Ausführung als Kreisverkehrsplatz untersucht.   

Bei der vorgesehenen Anordnung der Straßenbahnweiche wären innerhalb einer 4-
armigen Straßenkreuzung die empfindlichen Gleisbauteile einer ständigen Belastung 
aus Überfahrten des MIV ausgesetzt. Der entsprechend erhöhte Wartungsaufwand 
an diesen technischen Anlagen könnte nur unter deutlichen Behinderungen des kreu-
zenden MIV durchgeführt werden. Mit der Anlage eines Kreisverkehrsplatzes liegt die 
Weichenkonstruktion im Inselbereich der Kreisverkehrsanlage; ein überfahren aus 
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dem Straßenverkehr entfällt, erforderliche Revisionsarbeiten an der Weiche können 
ohne Behinderung des MIV erfolgen. 

Zusätzlich stellte sich heraus, dass sich durch den Umbau der Kreuzung in einen 
Kreisverkehrsplatz ein schnellerer und somit leistungsfähigerer Verkehrsfluss für den 
gesamten Individualverkehr (IV) erreichen lässt. In Zukunft wird lediglich die queren-
de Straßenbahn mit einer Vorrangsignalisierung ausgestattet. Davon sind aber nicht 
alle Verkehrsbeziehungen betroffen. So wird z.B. der Rechtsabbieger aus der Haupt-
straße in die Mozartstraße von der Vorrangsignalisierung nicht beeinflusst.   

Die Leistungsfähigkeit des Kreisverkehrsplatzes mit Straßenbahnquerung wurde in 
einer zugehörenden Verkehrsuntersuchung nachgewiesen (s. Anlage 15 der Plan-
feststellungsunterlagen). 

2.3.3 Rad- und Gehwege  

Mit der Anordnung von beidseitigen Radfahrstreifen wird die Planung aus dem Teil-
projekt „Gleisumbau Eppelheimer Straße“ aufgenommen und bis zum Kreisverkehrs-
platz in Eppelheim fortgeführt. 

Damit wird eine eindeutige, sichere und durchgehende Führung des Radfahrers ge-
währleistet und den Wünschen der Städte Eppelheim und Heidelberg entsprochen. 
Mit der Anordnung von beidseitigen Gehwegen wird die heutige Situation beibehal-
ten.  

Eine nur einseitige Anordnung eines Rad- und Gehwegs würde für den Rad- und 
Fußgängerverkehr zusätzliche Fahrbahnquerungen in Eppelheim erfordern. Auf Seite 
Heidelberg ist eine Fahrbahnquerung aufgrund des durchgehenden besonderen 
Bahnkörpers der Straßenbahn nicht möglich.  

 

3. Beschreibung der baulichen Maßnahme 

3.1 Allgemein  

Die von der geplanten Maßnahme betroffene ehemalige Landesstraße 543 wurde in-
zwischen zur Gemeindeverbindungsstraße herabgestuft und trägt innerhalb der Ge-
markung Heidelberg die Bezeichnung „Eppelheimer Straße“ und innerhalb der Ge-
markung Eppelheim die Bezeichnung „Hauptstraße“.  

Der gesamte Streckenabschnitt zwischen der Kreuzung Hildastr./ Mozartstr. in Ep-
pelheim und der Kreuzung Kurpfalzring/ Kranichweg in Heidelberg wird infolge des 2-
gleisiges Ausbaues der Straßenbahnlinie 22 grundhaft erneuert und den heutigen 
Verkehrsbedürfnissen angepasst.  
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Die Straßenbahntrasse wird zukünftig in Mittellage und weitestgehend auf einem be-
sonderen Gleiskörper geführt. Parallel dazu verlaufen beidseitig angeordnete MIV-
Fahrstreifen, Radwege und Gehwege.  

Zugehörig zum Ausbau der Straßenbahn wird ebenfalls eine neue Fahrleitungsanlage 
aufgebaut. Die Straßenbeleuchtung wird ebenfalls neu geordnet und den Erfordernis-
sen des zukünftigen Verkehrsbandes angepasst. 

Die Brücke über die BAB 5 muss infolge ihres Unterhaltungszustandes und der nur 
noch eingeschränkten Tragfähigkeit durch einen Neubau ersetzt werden. Entspre-
chende Vorgaben der zuständigen Straßenbauverwaltung (Bundesrepublik Deutsch-
land, vertreten durch das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Regierungs-
präsidium Karlsruhe) waren in der Planung zur Erneuerung des Überführungsbau-
werkes über die BAB 5 umzusetzen.  

3.2 Verkehrsanlagen, Kreuzungen und Einmündungen   

3.2.1 Eppelheimer Straße/ Hauptstraße 

Die Straße erhält analog dem heutigen Bestand je eine Richtungsfahrbahn für die Re-
lation von Heidelberg nach Eppelheim sowie für die Gegenrichtung von Eppelheim 
nach Heidelberg.  

Alle bestehenden Verknüpfungen innerhalb des Straßennetzes bleiben erhalten.  

Der Kreuzungsbereich Hildastr./ Mozartstr. soll als Kreisverkehrsplatz ausgebildet 
werden. 

Neben beiden Fahrtstreifen sind jeweils ein Radfahrstreifen und ein Gehweg ange-
ordnet. 

Die Neugestaltung der Straßenanlage richtet sich eng nach den örtlichen Gegeben-
heiten und Zwangspunkte, wie örtliche Bebauung, Anliegerstraßen, Grundstückszu-
fahrten und die relativ kurze Länge des Anschlussdammes auf Seite Eppelheim.  

Beide Fahrstreifen werden mit einer Breite von jeweils 3,25 m ausgebildet.                                    
Als Entwurfsgeschwindigkeit ist v = 50 km/h vorgesehen.   

Eppelheim, Kreisverkehrsplatz: 

Der Kreuzungsbereich Hildastr./ Mozartstr. wird als Kreisverkehrsplatz mit einem Au-
ßen-Ø von 28,00 m ausgebildet. Die Breite des Kreisringes beträgt 9,00 m.  

Die Einmündungen Hildastraße und Mozartstraße sind entsprechend neu zu ordnen 
und an den Kreisverkehrsplatz anzupassen. Auf der Kreisinsel wird eine PKW-
Aufstellfläche für den Wartungsdienst der rnv hergestellt.                                                
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An allen vier Einmündungen in den Kreisverkehrsplatz werden die Fußgängerüber-
wege für mobilitätseingeschränkte Verkehrsteilnehmer ausgeführt. So erhalten die 
Überwege abgesenkte Bordhöhen und die Gehwege werden mit taktilen Bodenindi-
katoren ausgestattet (nähere Erläuterungen dazu s. Kap. 4, Barrierefreiheit).  

Die Leistungsfähigkeit des Kreisverkehrs wurde in einer zugehörenden Verkehrsun-
tersuchung nachgewiesen. Diese ist in Teil B, Anlage 15, der Planfeststellungsunter-
lagen enthalten.  

Eppelheim, Hauptstraße: 

Im Streckenabschnitt zwischen Kreisverkehrsplatz und der Einmündung Brücken-
straße wird die Fahrbahn der Hauptstraße auf 9,00 m Breite umgebaut. Innerhalb 
dieses Streckenbereiches erfolgt eine gemischte Nutzung von IV und ÖPNV (Stra-
ßenbahn).  

Wegen den beengten Breitenverhältnissen können hier lediglich beidseitige Rad-
schutzstreifen von 1,25 m Breite angeordnet werden. 

Die Straßengradiente richtet sich nach dem heutigen Bestand.  

Die Einmündungen der Jakob-Neu-Straße sowie der Brückenstraße bleiben erhalten 
und werden entsprechend angepasst.  

Ab der Einmündung Brückenstraße (ca. Bau-km 0+170) verläuft die Straße in Damm-
lage bis zur geplanten Brücke über die BAB. Innerhalb der Dammlage erfolgt eine 
allmähliche Aufweitung des Verkehrsbandes zur Anordnung des besonderen Bahn-
körpers für die Straßenbahn und zur Anlage von separaten Radfahrstreifen und 
Gehwegen in beiden Richtungen.  

Daraus ergibt sich folgende Querschnittsgestaltung:  

 

Die maximale Breite des Verkehrsbandes ergibt sich somit zu 21,20 m.                  

Die max. Längsneigung der Straße beträgt 2,9 %. 
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Die gegenüber dem heutigen Bestand deutlich breitere Dammkrone erfordert beson-
dere Maßnahmen zum Erhalt der Verkehrsflächen auf der Brückenstraße bzw. Wil-
helmstraße. An beiden Dammseiten werden deshalb Stützkonstruktionen erforderlich.  

Nähere Beschreibungen dazu sind in Kap. 3.3, Ingenieurbauwerke, enthalten.  

Eppelheim, Einmündung Brückenstraße: 

In Abstimmung mit der Stadt Eppelheim wird die Fahrbahn der Brückenstraße unmit-
telbar vor der Einmündung in die Hauptstraße auf wenigen Metern Länge auf eine 
Breite von 3,50 m reduziert. Dies ermöglicht die Anlage eines Grünstreifens zwischen 
Fahrbahn und der dort beginnenden Stützwand.  

Heidelberg, Eppelheimer Straße: 

Die Fortführung innerhalb der Gemarkung Heidelberg erfolgt nach Überquerung der 
BAB ebenfalls in Dammlage bis zur Einmündung der Brückenstraße.  

Bei analoger Aufteilung des Verkehrsbandes beträgt die Gesamtbreite ebenfalls 
21,20 m. 

Die max. Längsneigung ist mit 2,7 % vorgesehen. 

An der Südseite des Erddammes muss zur Erhaltung der Verkehrsfläche der Brü-
ckenstraße eine Stützwand errichtet werden. Die in der südlichen Dammböschung 
befindliche Treppe wird infolge der Dammverbreiterung überbaut und deshalb durch 
eine neue Treppenanlage 1:1 ersetzt.    

Im weiteren Verlauf, bis zur Kreuzung Kranichweg, erfolgt der Umbau der Straßenan-
lage in vorhandener Höhenlage.  

Für den Linksabbieger in Richtung Kurpfalzring wird ein separater Fahrstreifen mit 
3,25 m Breite und einer Aufstelllänge von ca. 65 m angeordnet.  

Die Einmündungen der Brückenstraße sowie der Anliegerstraße an der Nordseite 
bleiben erhalten und werden entsprechend angepasst.  

Kreuzung Kranichweg/ Kurpfalzring: 

Auch hier werden die Fußgängerüberwege für mobilitätseingeschränkte Verkehrsteil-
nehmer ausgestattet. Die Überwege erhalten abgesenkte Bordhöhen, die Gehwege 
werden mit taktilen Bodenindikatoren ausgeführt (s. Kap. 4, Barrierefreiheit). Dabei ist 
der östliche Überweg Gegenstand des Teilprojektes „Gleisumbau Eppelheimer Stra-
ße“.    

Zuwegung am nördlichen Dammfuß: 

Am vorhandenen nördlichen Dammfuß wird eine vorhandene Zuwegung durch das 
neue Dammbauwerk überschüttet. Dieser Weg dient für Revisionsarbeiten an dem 
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östlich der BAB verlaufenden Entwässerungssammler der Stadt Heidelberg sowie als 
Zufahrt für die Pflege der Böschungsflächen parallel der BAB und des Anschluss-
dammes. Zur Aufrechterhaltung dieser Zugänglichkeit wird als notwendige Folge-
maßnahme ein Grünweg entsprechend dem Bestand am neuen nördlichen Dammfuß 
hergestellt. Zur Schaffung der notwendigen Baufreiheit ist zusätzlich die Anordnung 
einer Stützwand als Böschungssicherung erforderlich. 

3.2.2 Gleisanlage 

Gegenwärtig endet die 2-gleisige Straßenbahnführung kurz hinter der Haltestelle 
Kranichweg und wird im weiteren Verlauf 1-gleisig in Seitenlage über die bestehende 
Brücke in das Stadtgebiet Eppelheim geführt. 

Der 2-gleisige Ausbau der Straßenbahnlinie 22 beginnt auf Höhe der Kreuzung 
Hildastr./ Mozartstr. in Eppelheim und wird bis zur Kreuzung Kranichweg/ Kurpfalzring 
auf Heidelberger Seite zum Anschluss an das Projekt „Gleisumbau Eppelheimer 
Straße“ geführt. 

Im gesamten Planungsabschnitt ist ein Rheda-City-Oberbau vorgesehen. Dabei ver-
laufen die Straßenbahngleise auf einer durchgehenden Stahlbetonplatte. Zur Redu-
zierung von Schall- und Erschütterungseinflüssen werden die Schienen elastisch auf 
der Platte verankert.  

Querschnitt im Straßenbereich: 

 
 
Eppelheim, Kreuzungsbereich Mozartstraße/ Hildastraße 

Die zur Überführung der eingleisigen Bestandsanlage in die neue 2-gleisige Stre-
ckenführung erforderliche Weichenverbindung wird innerhalb des geplanten Kreisver-
kehrsplatzes angeordnet. In Bezug auf Einflüsse aus Schall und Erschütterung wird 
mit diesem Standort der größtmögliche Abstand zur vorhandenen Wohnbebauung er-
reicht. An der Weiche erforderliche Revisionsarbeiten können außerhalb des Ver-
kehrsbereiches des MIV ausgeführt werden. 
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Eppelheim, Hauptstraße: 

Im geländegleichen Streckenabschnitt der Hauptstraße bis zur Einmündung der Brü-
ckenstraße verläuft die Gleisanlage auf Fahrbahnhöhe. Dieser Straßenbereich wird 
im Mischverkehr des IV und ÖPNV genutzt.  

Der Gleisabstand beträgt hier 2,80 m.  

Die Gleiseindeckung erfolgt analog der Straßenoberfläche mit einer Splittmastixas-
phalt-Deckschicht. 

Innerhalb des anschließenden Dammbereiches verläuft die Gleistrasse auf einem be-
sonderen Bahnkörper bei allmählicher Aufweitung des Gleisabstandes auf 3,00 m. 
Dies geschieht im Hinblick auf den längerfristigen Lebenszyklus (80 Jahre) des Inge-
nieurbauwerkes und einem möglicherweise zu erwartenden Einsatz von größeren 
bzw. breiteren Straßenbahnfahrzeugen in der Zukunft.   

Der Oberbau des besonderen Bahnkörpers wird abschnittsweise mit Raseneinde-
ckung ausgeführt. Eine Befahrbarkeit durch Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge ist 
dabei durch den Einbau von Rasengittersteinen sichergestellt.  

Die Abgrenzung des Bahnkörpers zu den benachbarten Fahrstreifen erfolgt über 
beidseitig angeordnete Hochborde. 

Wegen der relativ kurzen Entwicklungslänge bis zur Brücke über die BAB ist im 
Dammbereich eine Längsneigung der Gleisanlage von max. 3,46 % erforderlich. 

Brücke über BAB:  

Im Zuge des Brückenbauwerkes über die BAB 5 werden die Gleise mit einer Asphalt-
eindeckung ausgeführt. 

Der Gleisabstand beträgt ebenfalls 3,00 m.  

Aufgrund der Oberbaukonstruktion der Straßenbahntrasse ergibt sich zwischen 
Schienenoberkante und Fahrbahnoberkante eine Höhendifferenz von ca. 40 cm. Die 
Abgrenzung des besonderen Bahnkörpers zur Fahrbahn des MIV erfolgt mittels einer 
Hochbordkonstruktion aus Stahlbeton. 
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Querschnitt auf der Brücke: 
 

 
 
Innerhalb der statischen Vorberechnung der Brückenkonstruktion wurden Schienen-
spannungsnachweise geführt. Die sich aus den Bauwerksverformungen und Tempe-
ratureinwirkungen auf die Schienen ergebenden Beanspruchungen können über Ma-
terialspannungen innerhalb der Schienen aufgenommen werden. Spezielle Schie-
nenauszüge an den Brückenenden werden nicht erforderlich.  
Zwischen den Gleisen und innerhalb der Brückenkappen werden Leerrohre zur Mit-
führung von Begleitkabeln eingebaut. 
 

Eppelheimer Straße (Heidelberg): 

Der weitere Streckenverlauf bis zur Kreuzung Kranichweg ist mit einem konstanten 
Gleisabstand von 3,00 m mit Raseneindeckung vorgesehen wobei die max. Längs-
neigung im Dammbereich ca. 2,82 % beträgt. Ebenfalls ist eine Befahrbarkeit durch 
Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge durch den Einbau von Rasengittersteinen sicher-
gestellt.  

Nach Überquerung der Kreuzung erfolgt der Anschluss an das benachbarte Teilpro-
jekt „Gleisumbau Eppelheimer Straße“. 
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Trassierungsparameter: 

Die technischen Anforderungen für die Trassierung ergeben sich aus folgenden 
Hauptparametern: 

�    Streckentyp: Straßenbahn-Meterspur 

�    Bau und Betrieb: nach BOStrab; Fassung 11.12.1987 

�    Abschnittslänge: 592 m, überwiegend 2-gleisg 

�    Fahrzeug: Niederflurfahrzeug 
Breite = 2,40 m, Länge ca. 40 m 

�    Elektrifizierung: Gleichstrom 750 V 

�    Höchstgeschwindigkeit: Max. 50 km/h auf besonderem Bahnkör-
per 

�    Haltestellen und Bahnsteige: keine 

�    Gleisradien: �  25 m 

�    Längsneigung: max. 3,49 % 

 
Darüber hinaus wurden weitere Rahmenbedingungen festgelegt: 
 

�    Besonderer Bahnkörper mit einer Breite von 6,00 m 

�    Gleisabstand:                                                                                                          
         Regelmaß    = 3,00 m   
         Mindestmaß = 2,80 m 
�    Abstand Fahrzeugaußenkante  
     bis Außenkante Fahrbahn: 0,30 m (gem. EAÖ und RASt 06) 

 

3.2.3 Haltestelle Kranichweg 

Im Zuge der beiden Teilprojekte „Verlängerung der 2-Gleisigkeit der Linie 22 nach 
Eppelheim“ und „Gleisumbau Eppelheimer Straße“ des Mobilitätsnetzes Heidelberg 
entfällt die westlich der Kreuzung Kurpfalzring/ Kranichweg befindliche Haltestelle 
Kranichweg.  

Als Ersatz dafür wird östlich der Kreuzung die barrierefreie Haltestelle „Pfaffengrund 
Stotz“ neu errichtet. Diese Maßnahme wird innerhalb des Teilprojektes „Gleisumbau 
Eppelheimer Straße“ realisiert.  
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3.2.4 Radwege 

Zwischen Kreisverkehrsplatz und der Einmündung Brückenstraße (Eppelheim) kön-
nen aufgrund des beengten Verkehrsraumes beidseitig lediglich Radschutzstreifen 
mit einer Breite von 1,25 m angeordnet werden.  

Der übrige Streckenbereich zwischen der Einmündung Brückenstraße (Eppelheim) 
und der Kreuzung Kranichweg wird beidseitig mit durchgehenden Radfahrstreifen von 
1,85 m Breite (einschließlich Markierung), gemäß den Empfehlungen für Radver-
kehrsanlagen (ERA) ausgeführt.  

Östlich der Kreuzung Kranichweg, bei Bau-km 0+592, liegt die Planungsgrenze zum 
benachbarten Teilprojekt „Gleisumbau Eppelheimer Straße“. Hier erfolgt der An-
schluss an die ebenfalls beidseitig geplanten Radfahrstreifen. Damit ist eine eindeuti-
ge und durchgehende Führung des Radfahrers gewährleistet.  

Die vorliegende Planung wurde mit den zuständigen Ordnungsbehörden der Städte 
Heidelberg und Eppelheim, der zuständigen Verkehrsordnungsbehörde des Land-
kreises (Verkehrspolizei) sowie mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club 
(ADFC) abgestimmt.  

Zur weiteren Erschließung des Rad- und Fußgängerverkehres und im Hinblick auf die 
zukünftige Entwicklung des Radverkehrs plant die Stadt Eppelheim ein Durchlass-
bauwerk im Bereich des westlichen Straßendamms. Auf Wunsch der Stadt wurde 
diese Planung in vorliegendes Projekt aufgenommen.  

Nachrichtliche Darstellung der Planung 
„Gleisumbau Eppelheimer Straße“ 
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3.3 Ingenieurbauwerke   

3.3.1 Überführungsbauwerk über die BAB  5 

Die derzeit 4-streifige BAB 5 hat ihre Leistungsfähigkeitsgrenze erreicht und soll mit-
telfristig 6-streifig ausgebaut werden.  

Das vorhandene Überführungsbauwerk über die BAB wird komplett zurückgebaut 
und durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt.  

Die Gestaltung und Konstruktion des neuen Überführungsbauwerkes erlaubt den mit-
telfristig vorgesehenen und im Bundesverkehrswegeplan enthaltenen 6-streifigen 
BAB-Ausbau ohne weiteren Eingriff in das neue Brückenbauwerk. Entsprechende 
Vorgaben des zuständigen Straßenbaulastträgers (Bundesrepublik Deutschland, ver-
treten durch das Regierungspräsidium Karlsruhe) wurden in der Planung berücksich-
tigt.  

Die Ausführung der neuen Brücke erfolgt als 2-Feld-Bauwerk in Stahl-Verbund-
Bauweise.  

Hauptabmessungen:  

·  Stützweiten: 2 x 21,40 m (�  zur BAB) 

·  Breite zwischen den Geländern: 21,20 m 

·  Konstruktionshöhe: 1,30 m bzw 1,50 m 

·  Lichte Höhe über BAB: �  4,76 m 

·  Kreuzungswinkel: 82,6 gon 

Gemäß den Einsatzempfehlungen 07/2015 der Bundesanstalt für Straßenwesen 
(bast) kann auf der Brücke auf eine Schutzeinrichtung H1 verzichtet werden, sofern 
keine erhöhte Abkommenswahrscheinlichkeit auf dem überführten Verkehrsweg vor-
liegt. In diesem Fall genügt die Anordnung eines Hochbords mit h = 15 – 20 cm in 
Verbindung mit einem Geländer mit Drahtseil. Nach gegenseitiger Abstimmung zwi-
schen dem Regierungspräsidium Karlsruhe und der Stadt Heidelberg wird diese Aus-
führung vorgesehen. 

Die Brückengründung erfolgt mittels Pfahlgründung (Mittelpfeiler) bzw. Flachgrün-
dung (Widerlager).  

Ein zugehörendes Geotechnisches Gutachten liegt vor und ist den Planfeststellungs-
unterlagen (Anlage 14) beigefügt. 
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Herstellung: 
·  Der Rückbau der vorhandenen Brücke erfolgt während einer mehrstündigen 

Vollsperrung der BAB (Wochenende). 
·  Beide neuen Widerlager können ohne nennenswerten Eingriff in den laufen-

den Betrieb der BAB hergestellt werden. 
·  Zur Ausführung des Mittelpfeilers ist ein 2+2-Verkehrsführung auf der Auto-

bahn vorgesehen. Dabei werden die Fahrstreifen beider Fahrtrichtungen nach 
außen, unter Ausnutzung des vorhandenen Standstreifens, verschwenkt.             
Eine Reduzierung der Fahrstreifenanzahl ist nicht erforderlich. 

·  Für den Einhub der Stahlträger des neuen Brückenüberbaues ist die BAB 
ebenfalls temporär, an Wochenenden,  zu sperren. 

·  Die weiteren Brückenarbeiten erfolgen oberhalb bzw. seitlich des fließenden 
Verkehrs der BAB.  

 

3.3.2 Stützwände Seite Eppelheim 

Aufgrund der erforderlichen Breite des geplanten Verkehrsbandes und der vorhande-
nen Anliegerstraßen Brückenstraße und Wilhelmstraße kann der Straßendamm auf 
Eppelheimer Gemarkung nicht wie bisher mit seitlichen Böschungen ausgeführt wer-
den. In Abstimmung mit der Stadt Eppelheim werden beidseitig Stützkonstruktionen 
in Form von Gabionenwänden vorgesehen. Diese können anschließend zur Verbes-
serung des Stadtbildes begrünt werden. 

Die maximale freie Wandhöhe beträgt ca. 5,0 m. 

Die Gründung erfolgt auf Streifenfundamenten.  

Ein zugehörendes Baugrund- und Gründungsgutachten liegt vor und ist ebenfalls den 
Planfeststellungsunterlagen (Anlage 14) beigefügt. 

3.3.3 Stützwände Seite Heidelberg 

Auch der Straßendamm auf Heidelberger Gemarkung kann nicht durchgehend mit  
seitlichen Böschungen ausgeführt werden. Entlang der Brückenstraße werden Stütz-
wände zur Böschungssicherung und Erhaltung des angrenzenden Verkehrsraumes 
erforderlich. 

Die maximale freie Wandhöhe beträgt ca. 2,0 m. 

Am nördlichen Dammfuß ist Ersatz für einen durch die neue Dammböschung über-
schütteten Grünweg zu schaffen. Dies erfordert ebenfalls die Anordnung einer Stütz-
wand.  
Die maximale freie Wandhöhe beträgt hier ebenfalls ca. 2,0 m. 
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3.3.4 Rad- und Gehwegunterführung 

Innerhalb des westlichen Straßendamms wird in Abstimmung und nach Vorgabe der 
Stadtverwaltung Eppelheim sowie dem dazugehörigem Gemeinderatsbeschluss eine 
Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer vorgesehen und damit der künftig 
zu erwartenden Zunahme des Radverkehrs Rechnung getragen. 

Das Durchlassbauwerk wird als Wellstahlprofil ausgeführt. 

·  Bauwerkslänge: ca. 21,70 m  
·  Lichte Weite:  ca. 3,90 m 
·  Lichte Höhe: ca. 3,20 m 

 
Das für eine Rad-/ Gehwegunterführung erforderlich Lichtraumprofil ist damit einge-
halten. 

Eine Ausleuchtung des Bauwerkes wird vorgesehen. 

An der Brückenstraße bzw. Wilhelmstraße erfolgt ein Anschluss an die vorhandenen 
Verkehrsflächen. 

3.3.5 Vorhandene Lärmschutzwände an der BAB 

Beidseits der BAB befinden sich Lärmschutzwände welche teilweise bis an das vor-
handene Brückenbauwerk heranreichen. 

Als bauvorbereitende Maßnahme zur Erstellung des neuen Brückenbauwerkes müs-
sen die Lärmschutzwände teilweise abgebaut und nach Fertigstellung der Baumaß-
nahme wieder errichtet werden. 

Erforderliche Maßnahmen Seite Eppelheim: 
·  Rückbau von jeweils zwei Wandfeldern nördlich und südlich der vorhandenen 

Brücke.  
·  Nach Herstellung der neuen Brücke über die BAB sind die Lärmschutzwände 

inkl. Gründung wieder herzustellen. Die neuen Wände werden bis unmittelbar 
an die neuen Brückenwiderlager bzw. Stützwände geführt.  

 
Erforderliche Maßnahmen Seite Heidelberg: 

·  Rückbau von drei Wandfeldern südlich der vorhandenen Brücke. Nördlich der 
Brücke existiert keine Lärmschutzwand.  

·  Nach Herstellung der neuen Brücke über die BAB ist die Lärmschutzwand  
inkl. Gründung wieder herzustellen und bis an das neue Brückenwiderlager zu 
führen.  
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Das Heranführen der Lärmschutzwände bis an die neuen Brückenlager wurde mit 
dem verantwortlichen Straßenbaulastträger der Autobahn (Regierungspräsidium 
Karlsruhe) abgestimmt.   

3.4 Baugrund und Erdarbeiten   

Während der Planungsphase wurden verschiedene Baugrunderkundungen für die 
Bauwerks- und Streckenbereiche durchgeführt. Die zugehörenden Gutachten und 
Dokumentationen sind in Teil B, Anlage 14, zu den Planfeststellungsunterlagen ent-
halten.  

Im weiteren Planungsverlauf wird in Abstimmung mit der zuständigen Behörde dem 
RP Karlsruhe eine flächendeckende Kampfmittelsondierung vorgenommen und auf 
dieser Grundlage eine entsprechende Baufreiheit geschaffen.  

3.4.1 Überführungsbauwerk über die BAB 

Für das im November 2013 erstellte Geotechnische Gutachten zur Brücke über die 
BAB wurden vorlaufend 2 Kernbohrungen in Tiefen bis 20 m unter GOK sowie meh-
rere Bohr- und Rammsondierungen durchgeführt.  

Der Baugrund besteht aus Wechsellagerungen von Kiesen und Sanden unterschied-
licher Mächtigkeiten mit schluffigen Anteilen. In den oberen Bereichen wurde eine lo-
ckere bis mitteldichte Lagerung festgestellt, ab Tiefen von ca. 5 - 6 m sind die Böden 
mitteldicht bis sehr dicht gelagert. Demnach ist der Baugrund grundsätzlich für Flach-
gründungen geeignet.  

Grundwasser wurde in Tiefen von 96,6 m NN und damit ca. 8,6 m unter Fahrbahn-
oberkante der BAB angetroffen. Als Bemessungswasserstand ist ein Pegel von                
98,5 m NN, d.h. ca. 6,7 m unter FOK BAB, anzunehmen. 

Die aus statischen Gründen unter dem Mittelpfeiler der neuen Brücke vorgesehene 
Pfahlgründung reicht nicht bis in den Grundwasserhorizont.  

Nach Auswertung der vorgenommenen Analysen wurde das Grundwasser als nicht 
betonangreifend eingestuft (s. Geotechnisches Gutachten, Anlage 14). 

3.4.2 Stützwände 

Für den im Dezember 2014 erstellten Geotechnischen Bericht zu den Stützwänden 
wurden 8 Bohrsondierungen (T = 4 m) und eine Kernbohrung (T = 8 m) durchgeführt.   
Unter den angetroffenen Auffüllungen folgen sandige bis kiesige, bereichsweise leh-
mige Bodenschichten unterschiedlicher Stärken, teilweise mit schluffigen oder toni-
gen Beimischungen. Grundsätzlich können die Stützwände mit einer Flachgründung 
ausgeführt werden, wobei vorher die weniger tragfähigen Bodenschichten durch ei-
nen Bodenaustausch von ca. 40 cm Stärke ersetzt werden müssen. 
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3.4.3 Straßenbau 

Zur Untersuchung der Oberflächenbeschaffenheit und der Tragfähigkeit des Unter-
grundes wurden insgesamt 11 Bohrsondierungen bis zu einer Tiefe von ca. 1,50 m 
niedergebracht.  

Die Dokumentation und die Bewertung der Untersuchungsergebnisse sowie erforder-
liche Maßnahmen zur Stabilisierung des Baugrundes sind in dem zugehörenden 
Geo- und Abfalltechnischen Bericht vom 25.06.2015 zusammengefasst (Anlage 14 
der Planfeststellungsunterlagen). 

3.5 Entwässerung   

3.5.1 Straßen und Wege 

Seite Eppelheim: 

Zwischen dem Kreisverkehrsplatz und dem Dammanfang erfolgt die Entwässerung 
der Straßenoberfläche analog dem Bestand über Straßeneinläufe in das vorhandene 
Kanalnetz. 

Innerhalb des Dammbereiches wird das Niederschlagswasser in Straßenabläufen 
gesammelt und mittels neuen Sammelleitungen dem vorhandenen Kanalnetz im 
Einmündungsbereich Wilhelmstraße bzw. Brückenstraße zugeführt.  

Seite Heidelberg: 

Die Entwässerung des Dammbereiches erfolgt ebenfalls über neue Straßenabläufe  
und neue Sammelleitungen bis zum Dammende. Über eine am nördlichen Dammfuß 
angeordnete neue Sammelleitung erfolgt die Einleitung in den neben der BAB verlau-
fenden Hauptkanal der Stadt Heidelberg.      

Der Straßenabschnitt von der Einmündung Brückenstraße bis zur Kreuzung Kranich-
weg wird analog dem Bestand über neue Straßenabläufe in das vorhandene Kanal-
netz entwässert.  

Brückenbauwerk: 

Die Entwässerung des Brückenüberbaues erfolgt über die Rillenschienen und über 
Fahrbahnabläufe. Anschließend wird das Niederschlagswasser über geschlossene 
Rohrleitung in das Kanalnetz der BAB eingeleitet.  

3.5.2 Gleisanlage  

Innerhalb der Streckenabschnitte mit Asphalteindeckung wird das Niederschlagswas-
ser in den Rillenschienen aufgenommen und über Schienenentwässerungskästen 
dem vorhandenen Kanalnetz zugeführt. 
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3.6 Fahrleitungsanlage  

Im gesamten Streckenabschnitt wird die vorhandene Fahrleitungsanlage zurückge-
baut und durch eine neue Anlage mit Außenmasten ersetzt. 

Alle neuen Maststandorte liegen außerhalb der Verkehrsräume für Straßenbahn und 
Individualverkehr. Die Gründung der Maste erfolgt vornehmlich im Bohrrohr. Im Be-
reich der Brücke und der Stützwände Eppelheim werden die Maste auf den Bauwer-
ken verankert. Die Fahrleitungsmaste werden als Stahl-Achteckmaste mit erforderli-
chem Korrosionsschutz ausgeführt. 

Als Konstruktion wird eine Kettenwerksfahrleitung ausgebildet; die Querbeseilung 
dient auch zur Aufhängung der neuen Straßenbeleuchtung. 

Die gesamte Anlage wird mit Überspannungsableitern sowie einer Betriebs- und 
Schutzerdung versehen. 

3.7 Signalisierung  

Für den Kreisverkehrsplatz Eppelheim und die Kreuzung Kranichweg/ Kurpfalzring 
wird eine Vorrangsignalisierung für die Straßenbahn eingerichtet.  

Zwischen Kreisverkehrsplatz und der Kreuzung/ Kranichweg wird die Fahrsignalisie-
rung für die Straßenbahn komplett neu aufgebaut. Dies ist für die Betriebs- und Fahr-
sicherheit wegen des Überganges der 2-gleisigen Strecke auf die 1-Gleisigkeit im 
Zentrum von Eppelheim zwingend erforderlich.  

Zwischen Kreisverkehrsplatz und der Einmündung Wilhelmstraße wird zusätzlich ein 
Fahrsignal/ Wartesignal für die von Heidelberg kommende und in den 1-gleisigen 
Streckenabschnitt einfahrende Bahn vorgesehen.  

Die westlich der Kreuzung Kranichweg, im Bereich der Gleisüberfahrt derzeit vorhan-
dene Signalisierung entfällt.  

Zwischen den Gleisen wird eine neue Kabeltrasse für die Fahrsignalisierung und zur 
Speisung der dynamischen Fahrgastinformationen angelegt. 

3.8 Ver- und Entsorgungsleitungen  

3.8.1 Straßenbeleuchtung 

Im Zuge des Straßenbahnausbaues wird ebenfalls eine neue Straßenbeleuchtung er-
richtet und teilweise in die Abspannung der Fahrleitungsanlage integriert. Dabei wer-
den neue Überspannungsleuchten an den geplanten bzw. verbleibenden Fahrlei-
tungsmasten verankert.  
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Im Bereich des geplanten Kreisverkehrsplatzes muss die Straßenbeleuchtung neu 
geordnet und aufgebaut werden. 

3.8.2 Erdverlegte Kabel und Leitungen 

Die im Baufeld befindlichen Bestandskabel und –leitungen wurden während der Pla-
nungsphase bei den Leitungsträgern recherchiert und dokumentiert. Die von den ge-
planten Baumaßnahmen betroffenen Anlagen werden in Abstimmung mit den Lei-
tungsträgern gesichert bzw. soweit erforderlich verlegt.  

Die Kostentragung für Maßnahmen an bestehenden Leitungen richtet sich nach be-
stehenden oder noch abzuschließenden Verträgen/ Vereinbarungen bzw. nach Maß-
gabe der einschlägigen Gesetze. 

3.8.3 Gashauptleitung  

Eine derzeit am Brückenbauwerk mitgeführte Gashauptleitung wird vor Beginn der 
hier geplanten Baumaßnahmen aus dem Baufeld verlegt. Nach Auskunft des zustän-
digen Versorgungsträgers (Stadtwerke Heidelberg) erfolgt die Verlegung im Sommer 
2016 bei einer Bauzeit von ca. 4 Monaten. Die zukünftige Unterquerung der BAB er-
folgt südlich der neuen Brücke und damit außerhalb des Baufeldes für die hier ge-
planten Maßnahmen. Die Anbindung an den Bestand erfolgt jeweils im Bereich der 
Brückenstr. (Eppelheim) und der Brückenstr. (Heidelberg). 

Die Verlegung der Gasleitung wird in einem separaten Genehmigungsverfahren be-
handelt und ist nicht Gegenstand der vorliegenden Planung. 

 

4. Barrierefreiheit 

Ein Ziel der vorliegenden Planung ist die Berücksichtigung der Belange von Perso-
nen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Alle von den Fahrgästen nutzbaren An-
lagen der Straßenbahn werden daher barrierefrei gestaltet, wobei diese Barrierefrei-
heit nicht nur den aus gesundheitlichen Gründen in ihrer Mobilität eingeschränkten 
Personen dient, sondern z.B. auch Personen mit Kinderwagen oder schwerem Ge-
päck. Die entsprechenden Maßnahmen ermöglichen somit allen Fahrgästen eine be-
quemere, schnellere und sichere Nutzung des ÖPNV.  

Daher wird für die Fahrgäste der Zugang zu den sich in der Nähe (Haltestelle Pfaf-
fengrund Stotz) befindlichen neugebauten Bahnsteigen und die Bahnsteige selbst 
barrierefrei gestaltet. So sind in der vorliegenden Planung Bordsteinabsenkungen an 
allen Rändern der Fußgängerquerungen vorgesehen sowie zur Orientierung taktile 
Bodenindikatoren (Rippen- und Noppenplatten) verlegt. Als weitere Maßnahme ist die 
Signalisierung der Fußgängerquerungen vorgesehen, die zusätzlich mit akustischem 
Freigabesignal ausgestattet werden. 
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5. Schalltechnische Untersuchung 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um einen erheblichen baulichen Ein-
griff, der nach der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) zu bewerten ist. Zur 
Ermittlung der Anspruchsvoraussetzungen auf Lärmschutz erfolgt die Prüfung auf 
wesentliche Änderung in Verbindung mit Grenzwertüberschreitungen der maßgebli-
chen Immissionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV. Die Ermittlung der Immissionen 
aus dem Straßenverkehr erfolgte auf Grundlage der Richtlinie für den Lärmschutz an 
Straßen (RLS 90) und die Ermittlung der Immissionen aus dem Verkehr der Straßen-
bahn erfolgt auf Grundlage der Richtlinie zur Berechnung von Schallimmission an 
Schienenwegen Schall 03-2012, vom 18. Dezember 2014.  

Die Immissionen wurden getrennt für jeden Verkehrsweg anhand eines dreidimensio-
nalen Berechnungsmodells ermittelt und gem. 16. BImSchV auf Erfüllung der An-
spruchsvoraussetzungen für Schallschutzmaßnahmen überprüft. 

Die Voraussetzungen für eine wesentliche Änderung aus den Immissionen des Stra-
ßen- und des Straßenbahnverkehrs sind an mehreren Immissionsorten erfüllt.  

Lediglich an einem Gebäude sind zusätzlich die Immissionsgrenzwerte gemäß          
16. BImSchV überschritten.  

Demzufolge entsteht für das Anwesen  

·  Hauptstr. 17, Eppelheim 
 

dem Grunde nach ein Anspruch auf passive Schallschutzmaßnahmen.                              

Die Anordnung eines aktiven Schallschutzes (Lärmschutzwand) scheidet aus städte-
baulichen Gründen und aus Gründen der Verhältnismäßigkeit aus.  

Ergänzend wurden die Immissionen des Gesamtlärms aus Straße und Straßenbahn 
und separat die Immissionen des Gesamtlärms aus Straße, Straßenbahn und Auto-
bahn (A5) ermittelt und überprüft ob die Werte von 60 dB(A) nachts bzw. 70 dB(A) 
tagsüber erstmalig erreicht oder weiter erhöht werden. Die Werte von 60/70 dB(A) 
sind die maßgeblichen Grenzwerte, die im Rahmen der Rechtsprechung häufig als 
Zumutbarkeitsschwelle herangezogen werden. 

Bei der Überprüfung des Gesamtlärms wurden an keinem Gebäude die Werte von 60 
dB(A) nachts bzw. 70 dB(A) tagsüber erstmalig erreicht oder, wenn bereits vorhan-
den, nicht weiter erhöht. 

Die gesamte Schalltechnische Untersuchung einschließlich Planunterlagen und Er-
gebnistabellen mit Angabe der Beurteilungspegel für jedes Gebäude im Untersu-
chungsbereich ist in Teil B, Anlage 11, der Planfeststellungsunterlagen enthalten. 
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Baulärm 

Im Rahmen der schalltechnischen Abschätzung zu den Immissionen aus dem Bau-
lärm während der Bauphase wurden die Auswirkungen der Bautätigkeiten für beson-
ders geräuschintensive Bautätigkeiten an beispielhaften Immissionsorten ermittelt. 

Hierbei wurden folgende Bautätigkeiten betrachtet: 

- Abbruch der vorhandenen Brücke 
- Gründung der neuen Brücke 
- Aufstemmen von Asphaltdeckschichten 
- Einbringen der Asphaltdeckschicht 
 
Die höchsten Beurteilungspegel treten beim Aufstemmen der Asphaltdeckschicht auf, 
u.a. verursacht durch die nahe Lage der Gebäude zur Baumaßnahme. 

Aufgrund der Längenausdehnung der Baustelle ergeben sich aus der jeweilig vom 
Fortschritt der Baumaßnahme abhängigen Entfernung der besonders lärmintensiven 
Bautätigkeiten unterschiedliche Geräuschimmissionen für die Anwohner. Deshalb 
werden die erhöhten Immissionen an einem Ort nur für einen begrenzten Zeitraum 
auftreten, nämlich dann, wenn sich die Baustelle vor dem jeweiligen Gebäude befin-
det.  

Unabhängig davon werden geräuscharme Baumaschinen und Bauverfahren nach 
dem neuesten Stand der Technik eingesetzt. Außerdem werden umfassenden Infor-
mation der betroffenen Anwohner vorgenommen und ein Ansprechpartner bei auftre-
tenden Lärmeinwirkungen benannt. 

 

6. Erschütterungstechnische Untersuchung 

Die aus der vorliegenden Planung zu erwartenden Erschütterungs- und Sekundärluft-
schallimmissionen wurden auf Grundlage der DIN 4150 Teil 2 und den VDI-
Richtlinien 2719 sowie 3837 ermittelt und beurteilt.  

Die Ergebnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:  

- Bei dem Vorhaben ist bezüglich der Erschütterungsimmissionen allenfalls der 2-
gleisige Streckenabschnitt zwischen dem westlichen Widerlager und dem Bau-
ende in Eppelheim relevant.  
 

- Im ungünstigsten Fall würde es im südlichen Bereich des Bauvorhabens zu einer 
Immissionszunahme von ca. 30 bis 40 % kommen.  
 

- Eine Überschreitung im Sinne der Norm würde aber nur dann eintreten, wenn 
gleichzeitig die absoluten Anhaltswerte überschritten werden.  
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- Auch wenn dies nur messtechnisch zweifelsfrei geklärt werden kann, ist dies an-

gesichts der bestehenden Eingangsparameter wie Abstände, Achslasten, Tras-
sierung, Fahrgeschwindigkeiten usw. praktisch auszuschließen.  
 

- Um auch für die beiden einzigen dafür in Frage kommenden Häuser Nr. 17 und 
20 einer wesentliche Immissionszunahme auszuschließen, muss die hierfür rele-
vante im Kreisverkehr neu entstehende Weichenverbindung in einer entspre-
chenden Geometrie z. B. als Flachrillenweiche ausgeführt werden.  
 

- Selbst wenn die absoluten Anhaltswerte wider Erwarten ausgereizt würden, 
könnte die Erschütterungszunahme auf ein unwesentliches Maß begrenzt wer-
den. Dazu müsste die Geschwindigkeit der Straßenbahn entsprechend begrenzt 
werden. Oder es könnte durch eine lokale (auf den Weichenbereich begrenzte) 
Emissionsschutzmaßnahme, z. B. leichtes Masse-Feder-System oder eine hoch-
elastische Schienenbefestigung, Abhilfe geschaffen werden. 

 
Die Ergebnisse der erschütterungstechnischen Untersuchungen sind in Teil B,       
Anlage 12, der Planfeststellungsunterlagen enthalten. 

 

7. Grunderwerb 

Dauerhafte und bauzeitige Flächeninanspruchnahmen erfolgen auf Grundeigentum 
der projektbeteiligten Kommunen Stadt Heidelberg und Stadt Eppelheim sowie der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Ausnahme: 

·  Auf dem Flurstück Nr. 54 der Gemarkung Eppelheim (Hauptstr. 28) muss ein 
Fahrleitungsmast auf fremdem Eigentum platziert werden. Vor Baubeginn er-
folgt hierfür eine privatrechtliche Vereinbarung zwischen dem Grundstücksei-
gentümer und dem Vorhabenträger (dingliche Sicherung zugunsten der HSB).  
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8. Durchführung der Maßnahme 

8.1 Baustelleneinrichtung, Baustellenzufahrten und -abfahrten   

Beidseits der Brücke über die BAB werden temporäre Baustelleneinrichtungsflächen 
erforderlich. 

- Seite Eppelheim: 
Am Ende der Wilhelmstraße ist auf Flurstück 3018 (Grünfläche) eine Baustel-
leneinrichtungsfläche von ca. 800 m² vorgesehen. Diese dient als Lagerfläche 
von Baumaterialien und als Abstellfläche von Baumaschinen und –geräten. 
Das Flurstück befindet sich im Eigentum der Stadt Eppelheim. 
Die Zu- und Abfahrt zur Baustelleneinrichtungsfläche kann ausschließlich nur 
über Wilhelmstraße erfolgen. Die großräumige Baustellenzufahrt erfolgt über 
Hildastraße und Hauptstraße.                                                                      
 

- Seite Heidelberg: 
Am Ende der Brückenstraße ist auf den Flurstücken 3683/5 (Lagerplatz) und 
3682/2 (Brachfläche) eine Baustelleneinrichtungsfläche von ca. 1.800 m² vor-
gesehen. Diese dient als Lagerfläche von Baumaterialien, als Abstellfläche 
von Baumaschinen und –geräten sowie Baustellen-Bürocontainern.  
Beide Flurstücke befinden sich im Eigentum der HSB. 
Die Zu- und Abfahrt zur Baustelleneinrichtungsfläche kann ausschließlich nur 
über die Brückenstraße erfolgen. 
Die großräumige Baustellenzufahrt erfolgt über Kurpfalzring und Eppelheimer 
Straße.  
 

- Rückbau und Neubau der Brücke über BAB: 
Die während Rückbau der vorhandenen Brücke anfallenden Abbruchmassen 
werden direkt über die BAB abgefahren. Die Anlieferung der neuen Brücken-
träger und die An- und Abfahrt der erforderlichen Mobilkrane erfolgt ebenfalls 
direkt über die Autobahn.  
 

8.2 Bauzeitige Verkehrsführungen  

Während der gesamten Baumaßnahme ist die Straßen- und die Straßenbahnverbin-
dung zwischen Eppelheim und Heidelberg über die Hauptstraße/ Eppelheimer Straße 
komplett gesperrt. Ebenso ist keine fußläufige Überquerung der BAB 5 geplant.  

Der Anliegerverkehr zu den Anwesen Hauptstraße, Brückenstraße, Carl-Benz-
Straße, Jakob-Neu-Straße, Wilhelmstraße (jeweils Eppelheim)  bzw. Brückenstraße, 
Im Winkel, Fasanenweg (jeweils Heidelberg) sowie eine Zufahrt für Einsatzfahrzeuge 
bleibt bauzeitig jederzeit gewährleistet. 
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Die großräumige Umfahrung der Baustelle erfolgt in der Relation von Eppelheim nach 
Heidelberg über die Wieblinger Straße, Friedrich-Schott-Straße und Kurpfalzring. In 
der Gegenrichtung von Heidelberg nach Eppelheim über den Kurpfalzring, Friedrich-
Schott-Straße und Hildastraße. 

Die Nutzung der Kreuzung Hildastr./ Mozartstr./ Hauptstr. bleibt bauzeitig gewährleis-
tet da der Kreisverkehrsplatz in 2 Bauabschnitten durch jeweils halbseitiges Bauen 
hergestellt wird.  

Der Verkehr auf der BAB wird unter bauzeitigen Verschwenkungen der Fahrstreifen 
aufrechterhalten. Lediglich für den Abbruch der vorhandenen Brücke und für Teilleis-
tungen zum Brückenneubau werden temporäre Fahrbahnsperrungen erforderlich. 
Nähere Erläuterungen dazu sind in Kap. 8 5 enthalten.  

8.3 Schienenersatzverkehr   

Während des Neubaus des Überführungsbauwerkes über die A5 nach Eppelheim 
wird der Straßenbahnbetrieb der Linie 22 teils komplett eingestellt. Die Komplettein-
stellung erfolgt während der zeitgleich vorgesehenen Umbaumaßnahme GE-
Eppelheimerstraße (auf Heidelberger Seite) und dauert nach aktuellem Planungs-
stand bis Sommer/ Herbst 2017 (Phase 1). Danach erfolgt bis zur Wieder-
inbetriebnahme des Überführungsbauwerkes die Phase 2, in der die Linie 22 bis zur 
neuen Straßenbahnhaltestelle Pfaffengrund Stotz fährt. 

In Phase 1 wird nach heutigem Planungsstand der SEV  wie folgt gefahren: 
·  Von Heidelberg Bismarckplatz kommend auf dem regulären Linienweg der  

Linie 22 bis Haltestelle Eisenbahnersportplatz  
·  Dann  eine lokale Umleitung im Pfaffengrund aufgrund der Baumaßnahme 

Eppelheimer Straße (voraussichtlich stadtauswärts über Hans-Bunte-Straße 
und Stotz; stadteinwärts über Eppelheimer Straße) 

·  Weiter über Kurpfalzring – Friedrich-Schott-Straße – Friedrich-Schott-Brücke 
zur Hauptstraße Eppelheim 

·  Bedienung der Haltestellen Jakobsgasse (ggf. an Ersatzstandort) und       
Rathaus in Eppelheim 

·  Bedienung der Endstelle Eppelheim mit geeigneter Wendefahrt 
 
Die Fahrzeiten zwischen Eppelheim und Heidelberg werden sich um 5 bis 10 Minuten 
verlängern. 

 
In Phase 2 wird nach heutigem Planungsstand der SEV  wie folgt gefahren: 

·  Von Haltestelle Pfaffengrund Stotz im Anschluss zur Linie 22 mit Blockumfah-
rung über Kurpfalzring und Hugo-Stotz-Straße 

·  Weiter über Kurpfalzring – Friedrich-Schott-Straße – Friedrich-Schott-Brücke 
zur Hauptstraße Eppelheim 
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·  Danach weiter wie in Phase 1 
·  Die SEV-Fahrten mit Anschluss von und zur Buslinie 713 (Plankstadt/      

Schwetzingen) sollen betrieblich durchgebunden werden, so dass ein doppel-
ter Umstieg für die Fahrgäste von und nach Heidelberg vermieden wird.  

 
Die Fahrzeiten zwischen Eppelheim und Heidelberg werden sich um 5 bis 10 Minuten 
verlängern. 

8.4 Terminierung nach derzeitigem Planungs- und Erk enntnisstand  

Für die Durchführung der geplanten Maßnahmen ist eine Bauzeit von ca. 18 Monaten 
vorgesehen.  

Baubeginn: 
Bauende: 

Januar 2017 
Juni 2018 

 
Einzeltermine: 

 

Roden von Bewuchs: ab Dezember 2016 bis    
max. Ende Februar 2017 
 

Sicherung/ Verlegung Versorgungsleitungen: März bis Juli 2017 

Abbruch vorh. Brücke über BAB: spätestens ab März 2017 

Neubau Brücke über BAB: April 2017 bis Mai 2018 

Neubau Stützwände und Durchlass: Sept. 2017 bis März 2018 

Dammbauwerke, Straßen: Dez. 2017 bis Juni 2018 

Gleisbau, Fahrleitung: März bis Juni 2018 

 

8.5 Nacht- und Wochenendarbeiten  

Der Rückbau der vorhandenen Brücke und bestimmte Teilleistungen an dem Brü-
ckenneubau müssen unter Sperrung des KFZ-Verkehrs auf der BAB erfolgen.  

Diese Sperrungen können sowohl als Vollsperrung als auch als Teilsperrung (je 
Fahrtrichtung), nur in vergleichsweise verkehrsarmen Zeiten, an Wochenenden, für 
einen maximalen Zeitraum von Freitag, 22.00 Uhr bis Montag, 5.00 Uhr, vorgenom-
men werden. 

Aus diesem Grunde werden unvermeidbare Nacht- und Wochenendarbeiten erforder-
lich.  
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In den genannten Zeiträumen werden folgende Bauleistungen durchgeführt: 

- Abbruch der vorhandenen Brücke 
- Einbau der neuen Brückenträger 
- Auf- und Abbau von Brückeneinrüstungen  

 
Nach derzeitigem Planungsstand sind dafür maximal 5 Wochenenden vorgesehen. 

Die finale Terminierung dieser Arbeiten erfolgt in Abstimmung mit der Straßenver-
kehrsbehörde, wobei Umfang und Eingriffe auf das unbedingt notwendige Maß be-
grenzt werden.   

Sonntags- und Nachtarbeiten werden frühzeitig der Öffentlichkeit bekannt gemacht. 

   

9. Grundwasser/ Trinkwasserschutzzone 

Die geplanten Baumaßnahmen befinden sich innerhalb der Trinkwasserschutzzone III 
des Wasserwerkes Mannheim-Rheinau. Die in der zugehörenden Schutzgebietsver-
ordnung enthaltenen Maßgaben werden bei Planung und Ausführung der Baumaß-
nahmen beachtet. 

Darüber hinaus ist die „Richtlinie für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Was-
serschutzgebieten (RiStWag)“ eine wesentliche Planungs- und Ausführungsvorgabe.  

9.1 Berücksichtigung in der Planung  

 
- Es erfolgt keine Versickerung des auf den Verkehrsflächen anfallenden Nieder-

schlagswassers. Sämtliches Oberflächenwasser wird in geschlossenen Entwäs-
serungssystemen gefasst und der vorhandenen Kanalisation zugeführt. 

- Bereits in der Planungsphase wurden die anstehenden Aushubmassen (Stra-
ßenunterbau und Dammschüttung) gemäß den Richtlinien der LAGA beprobt, 
dokumentiert und in Einbauklassen gemäß VwV und DepV eingestuft. Außerdem 
wurden mehrere Einzelproben der Schwarzdecke auf deren PAK-Gehalt unter-
sucht. 

- Alle baulichen Anlagen sind so konzipiert, dass diese nicht in den Grundwasser-
horizont eingreifen.  

- Die Gründung des Mittelpfeilers der Brücke erfolgt auf Ortbeton-Bohrpfählen. Die 
Pfähle reichen bis ca. 90 cm oberhalb des anzunehmenden höchsten Grundwas-
serstandes (HGW).  



Mobilitätsnetz Heidelberg 

Teilprojekt  „Verlängerung der 2-Gleisigkeit der Lin ie 22 nach Eppelheim“ 

Antrag auf Planfeststellung nach § 28 PBefG                                                                                                                                  

 

 

                                                                    

                                                                                                       Seite 34   
 

- Die Baugrubensohlen der Widerlager sind auf 102,00 m NN angeordnet und lie-
gen somit ca. 4,40 m über HGW.  

- Auf der Brücke sowie auf den Anschlussdämmen werden Schutzeinrichtungen 
gemäß den Einsatzempfehlungen 07/2015 der bast, bestehend aus Hochborden 
und Geländer mit Drahtseil, angeordnet. 

- Die Fahrbahnübergänge an beiden Brückenenden werden wasserdicht ausge-
führt.  

9.2 Umsetzung in der Bauausführung 

  
- O.g. Analysen zu den auszubauenden Stoffen werden während der Bauausfüh-

rung wiederholt und verdichtet. Für den Wiedereinbau wird lediglich Bodenmate-
rial der Einbauklasse Z0 verwendet. Anderes Aushubmaterial wird einer Depo-
nierung nach DepV zugeführt.  

- Der vorhandene Asphaltoberbau der Verkehrswege wird nicht wieder verwendet. 

- Eine Grundwasserhaltung oder Grundwasserabsenkung ist für die geplanten 
Maßnahmen nicht erforderlich. 

- Baustelleneinrichtungsflächen:                                                                                     
Die Baustelleneinrichtungsflächen werden mit einer Asphaltoberfläche ausge-
führt, welche das Versickern von Flüssigkeiten aller Art verhindert. Unabhängig 
davon werden keine grundwassergefährdenden Stoffe oder Baumaterialien auf 
den BE-Flächen gelagert.   

Sanitäranlagen werden direkt an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Es 
werden keine Wohnunterkünfte errichtet.  

                                                                                                                                                                        

10. Auswirkungen auf die Umwelt  

10.1 Umweltverträglichkeit 

 
Der Neubau der Autobahnbrücke ist nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) nicht UVP-pflichtig. Für das Vorhaben war jedoch eine UVP-
Vorprüfung (allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls) gemäß Nr. 14.11 der Anlage 1 
UVPG durchzuführen. Ziel der UVP-Vorprüfung war die überschlägige Ermittlung, 
Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der geplanten Autobahnbrücke auf 
die in § 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutzgüter 
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·  Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit,  
·  Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 
·  Boden,  
·  Wasser,  
·  Luft und Klima 
·  Landschaft, 
·  Kultur- und sonstige Sachgüter sowie 
·  die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

 
Die UVP-Vorprüfung wurde auf der Basis des „Leitfadens zur Vorprüfung des Einzel-
falls im Rahmen der Feststellung der UVP-Pflicht von Projekten“ erstellt.  

Es erfolgte eine überschlägige Abprüfung, inwieweit die Veränderungen durch das 
Vorhaben eine Umweltrelevanz haben und damit einen unmittelbaren und mittelbaren 
Einfluss auf die Schutzgüter ausüben und Wechselwirkungen zwischen den Schutz-
gütern auslösen. Aufbauend auf der IST-Situation der Schutzgüter wurden die um-
welterheblichen Auswirkungen des Vorhabens untersucht und anhand von 

 �  gesetzlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen 

 �  Richtwerten / Orientierungswerten 

 �  Vorsorgewerten 

einer verbal-argumentativen Bewertung aus Sicht des Gutachters unterzogen. Die 
Gesamteinschätzung der Umweltauswirkungen erfolgte unter Berücksichtigung von 
möglichen Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen. 

Für die Bestandsaufnahme wurden Ortsbegehungen durchgeführt sowie Unterlagen 
für sämtliche im UVPG genannten Schutzgüter beschafft und ausgewertet. 

Ergebnisse der UVP-Vorprüfung: 

Während der Bauphase entstehen mäßige Auswirkungen des Vorhabens auf Anwoh-
ner, da derzeit keine geeigneten Maßnahmen zur umfassenden Minimierung der Bau-
lärmimmissionen zur Verfügung stehen. Der geplante Eingriff in einen gesetzlich ge-
schützten Biotop ist zwar erheblich, kann aber durch entsprechende Neupflanzungen 
an anderer Stelle ausgeglichen werden. Daher sind insgesamt höchstens mäßige 
Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt zu     
erwarten. Angesichts der bereits vorhandenen Bodenversiegelung im UG ist die vor-
habenbedingte Neuversiegelung des Bodens gering und kann durch Entsiegelung an 
anderer Stelle (Heidelberger BE-Fläche) ausgeglichen werden. Die bau-, anlage- und 
betriebsbedingten Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft, 
Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
höchstens gering. Positive Auswirkungen des Vorhabens sind für das Schutzgut 
Menschen zu erwarten, da hierdurch eine Verbesserung des Verkehrsflusses, des 
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ÖPNV, der Rad- und Gehwegverbindungen sowie eine Verringerung des Unfallrisikos 
für Radfahrer, Fußgänger, Straßenbahn- und Autofahrer erreicht werden kann. 

Unter Berücksichtigung aller möglichen technischen und nicht-technischen Minde-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen verbleiben keine im rechtlichen Sinne erheb-
lichen nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Menschen ein-
schließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter. Das geplan-
te Vorhaben ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand als umweltverträglich anzusehen. 

Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) ist aus gutachter-
licher Sicht nicht erforderlich. Konkrete Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen im 
Hinblick auf die Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft wurden im 
Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) unter Berücksichtigung 
der Maßnahmenvorschläge der UVP-Vorprüfung und der speziellen artenschutzrecht-
lichen Prüfung (saP) festgelegt. 

Die UVP-Vorprüfung und deren Ergebnisse sind in Teil B, Anlage 13.2 zu den Plan-
feststellungsunterlagen enthalten.  

10.2 Eingriffs-/ Ausgleichsplanung, Landschaftspfle gerischer Begleitplan (LBP) 

Das Vorhaben mit Rückbau und Neubau der Autobahnbrücke ist mit Eingriffen in Na-
tur und Landschaft im Sinne der §§ 14 und 15 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) sowie den abweichenden Änderungen im Naturschutzgesetz Baden-
Württemberg (NatSchG BW in der Fassung vom 23.06.2015) (BNatSchG) verbunden, 
die es entsprechend auszugleichen gilt. 

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) hat die Aufgabe, Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen aufzuzeigen. Für unvermeid-
bare erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbilds 
werden Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen erarbeitet.  

Der Landespflegerische Begleitplan zum Vorhaben wurde in fünf Arbeitsschritten 
erstellt: 

·  Klären der Aufgabenstellung 
·   Bestandsaufnahme (Ermitteln und Bewerten der Planungsgrundlagen) 
·   Konfliktanalyse (Ermitteln und Bewerten des Eingriffs) 
·   Maßnahmenkonzeption (Vorläufige Planfassung) 
·   Maßnahmenplanung (Endgültige Planfassung) 

 
Die Ergebnisse der UVP-Vorprüfung und der speziellen artenschutzrechtlichen Prü-
fung (saP) flossen in den LBP mit ein. 
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Die Bestandsaufnahme beruht im Wesentlichen auf den Ergebnissen der vorliegen-
den Fachgutachten sowie auf eigenen Erhebungen zum Naturhaushalt und zum 
Landschaftsbild. 

Auf dieser Grundlage wurde in der Konfliktanalyse der Eingriff anhand der Vor-
habenplanung ermittelt sowie die vorhabenbedingten Beeinträchtigungen des Natur-
haushaltes und des Landschaftsbildes beschrieben und bewertet. Sowohl der Be-
stand als auch die durch das Vorhaben entstehenden Konflikte wurden in einem Be-
stands- und Konfliktplan dargestellt. Darauf aufbauend wurden Möglichkeiten der 
Konfliktvermeidung und –minderung aufgezeigt.  

Die unvermeidbaren Beeinträchtigungen werden dargestellt und im Hinblick auf ihre 
Ausgleichbarkeit bewertet.  

Auf Grundlage der Konfliktanalyse wurden die Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege erarbeitet und in einem Maßnahmenplan dargestellt. Hierbei 
handelt es sich insbesondere um Vermeidungs-, Gestaltungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen. Die Maßnahmenplanung wurde mit dem Auftraggeber abgestimmt.  

Anhand der Maßnahmenplanung wurde eine vergleichende Gegenüberstellung von 
Beeinträchtigung und Ausgleich durchgeführt und die nicht ausgleichbaren Beeinträch-
tigungen genannt. Mit der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wurde festgestellt, ob 
die innerhalb des Gebietes möglichen Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen die 
Beeinträchtigung durch das Vorhaben ausreichend kompensieren können. 

Ergebnisse des LBP: 

Durch den Neubau der Brücke gehen die Bodenfunktionen im Eingriffsbereich verlo-
ren. Um den Eingriff in den Boden möglichst gering zu halten sind Maßnahmen des 
Bodenschutzes einzuhalten. Baustelleneinrichtungsflächen (BE-Flächen), Zwischen-
lagerflächen/ Lagerplätze werden zum großen Teil in Bereichen eingerichtet, die un-
empfindlich gegenüber Bodenverdichtung sind. Die neu geschütteten Böschungen 
werden zeitnah eingegrünt und mit Oberboden angedeckt. Um die Bodenfunktionen 
auf den temporär beeinträchtigten Flächen wieder herzustellen, müssen diese Berei-
che rekultiviert und tiefengelockert werden. Insgesamt ist die Bilanz für den Boden 
mittels der vorgeschlagenen Maßnahmen (einschließlich Entsiegelung einer Teilflä-
che des HSB-Geländes) positiv, so dass sich bei der Eingriffs- und Ausgleichsbilan-
zierung ein Plus von 5.500 Ökopunkten ergibt. 

Die durch den Neubau bedingte Rodung der Gehölze und Feldhecken auf den  
Brückenböschungen stellen einen erheblichen Eingriff dar, da hierdurch ein gesetz-
lich geschützter Biotop betroffen ist. Hinzu kommt die Rodung von Gehölzen auf 
einem 10 m breiten Streifen nördlich und südlich der Brückenköpfe und den für die 
Baustelleneinrichtung vorgesehenen BE-Flächen auf Heidelberger und Eppelhei-
mer Gemarkung. Für die Kompensationsmaßnahmen stehen zum einen die Bö-
schungen der neuerstellten Brücke zur Verfügung. Zum anderen sind weitere Ge-
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hölzanpflanzungen zum Beispiel im nahen Umfeld der Böschungen und auf den bei-
den BE-Flächen vorgesehen. 

Die flächenmäßige und qualitative Bilanzierung der Biotope der Bestandskartierung 
hatte insgesamt 165.704 Biotopwertpunkte zum Ergebnis. Die ermittelte Summe der 
Biotope unter Berücksichtigung aller möglichen Kompensationsmaßnahmen im Pla-
nungszustand beträgt 164.165 Biotopwertpunkte. Somit ergibt sich ein Kompensati-
onsdefizit von 1.495 Punkten. Durch das Verrechnen des Plus von 5.500 Ökopunkten 
aus dem Schutzgut Boden mit dem Defizit aus den landschaftspflegerischen Maß-
nahmen ergibt sich in der Gesamtbilanz immer noch ein positives Ergebnis von 4.005 
Ökopunkten. 

Aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen und der darauf aufbauenden Bilanzierung 
des Planungszustandes wird ersichtlich, dass die Beeinträchtigungen mit den Minde-
rungs- und Ausgleichsmaßnahmen vollständig ausgeglichen werden können. Bei    
Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung/ Kompensierung von erheblichen 
Beeinträchtigungen, insbesondere der naturnahen Gestaltung der BE-Fläche auf 
Heidelberger Gemarkung und der vorgesehenen Neupflanzungen kann davon aus-
gegangen werden, dass für die betroffenen Arten der Fauna das Vorhaben zulässig 
ist. Die naturnahe Gestaltung sowie die Anpflanzung von Gehölzen werten das Pla-
nungsgebiet optisch auf. Die Verbreiterung des Rad- und Fußweges verbessert die 
Situation für die Bevölkerung und die Anbindung von Heidelberg und Eppelheim. 
Durch die Neuanlage von Gehölzen im Bereich der Gärten und sonstigen Grünflä-
chen werden die Verluste landschaftsprägender Gehölze langfristig ausgeglichen. 

Der LBP ist in Teil B, Anlage 13.3 zu den Planfeststellungsunterlagen zu finden. 

10.3 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 

Die für das Vorhaben erforderliche spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 
behandelt die Erfordernisse des Artenschutzrechts. Die rechtlichen Vorgaben für 
den Artenschutz finden sich in Art. 12, 13 und 16 FFH-Richtlinie (FFH-RL), in Art. 5 
bis 7 und 9 Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) sowie in den §§ 44, 45 und 67 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom August 2013. 

Aufgabe der saP ist es zu überprüfen, ob durch die Auswirkungen des Vorhabens auf 
gemeinschaftsrechtlich geschützte Tier- und Pflanzenarten Tatbestände des § 44 
Abs. 1 BNatSchG und gegebenenfalls auch der Art. 12 und 13 der FFH-RL bzw. 
Art. 5 der VS-RL verwirklicht werden bzw. verwirklicht werden können. Wenn ja, ist 
festzustellen, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Befreiung von 
den artenschutzrechtlichen Verboten nach § 44 BNatSchG vorliegen. 

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahmen aus dem Jahr 2015 wurden in die saP 
eingearbeitet und hinsichtlich der Vorgaben zum Artenschutzrecht geprüft. 
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Im nationalen Naturschutzrecht (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG - vom                   
29. Juli 2009, das seit 01. März 2010 in Kraft ist in der aktuellen Fassung vom August 
2013) ist der Artenschutz in den §§ 44 und 45 verankert. Entsprechend § 44 Abs. 5 
Satz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 BNatSchG zulässi-
gen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Bauge-
setzbuches (BauGB) zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 
BNatSchG nur für die in Anhang IV der Flora-Fauna-Habitat Richtlinie (FFH-RL) 
der Europäischen Union aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europä-
ischen Vogelarten (europa- rechtlich geschützte Arten). Im Rahmen der arten-
schutzrechtlichen Prüfung wird für diese relevanten Arten zunächst untersucht, 
ob nachfolgende Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind. 

Nach § 44 Absatz 1 „Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere 
Tier- und Pflanzenarten“ des BNatSchG gilt: 

(1) Es ist verboten, 

Verbotstatbestand 1 (Tötungsverbot): 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
 
Verbotstatbestand 2  (Störungsverbot): 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

 
Verbotstatbestand 3  (Zerstörungsverbot): 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-
ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

Verbotstatbestand 4  
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 
zerstören. 

 
Zur Feststellung der Erfüllung eines Verbotstatbestande s wurden folgende As-
pekte bzw. Fragestellungen bearbeitet: 
 
�  Angabe von Grundinformationen zu den erfassten/ bet roffenen Arten  
Vorkommen im Untersuchungsgebiet, Angabe des Schutzstatus, Biotopansprüche, 
allgemeine Beschreibung und Bewertung der lokalen Population und ihres Erhal-
tungszustands. 
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�  Prognose der Beeinträchtigungen/ Gefährdung der lok alen Populationen 
und Individuen durch das Vorhaben nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG 
Darstellung der Wirkung des geplanten Vorhabens auf die betroffenen Arten (jeweili-
gen Individuen) und auf die lokalen Populationen. 

 
�  Überprüfung der ökologischen Funktion nach § 44 Abs . 5 BNatSchG, 
Überprüfung der Vermeidbarkeit/ Kompensierbarkeit v on erheblichen Beein-
trächtigungen 
Werden die ökologischen Funktionen der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten bzw. Pflanzenstandorte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? Überprü-
fung der Erhaltungsmöglichkeit der lokalen Populationen anhand der Lebensbedin-
gungen für die Art im direkten Umfeld des Vorhabens, Darstellung notwendiger Ver-
meidungsmaßnahmen. 

Sind vorgezogene Konflikt vermeidende Maßnahmen erforderlich und möglich, die 
zur Erhaltung der ökologischen Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten bzw. Pflanzenstandorte und damit der lokalen Population beitragen (CEF-
Maßnahmen)1? 

�  Fazit zur Zulässigkeit des Vorhabens 
Feststellung ob das Vorhaben ggf. mit Inhalts-/ Nebenbestimmungen, Monitoring zu-
gelassen werden kann (§ 44 Abs. 5) oder die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG und damit eine Ausnahmeprüfung erforderlich ist.  

Ergebnisse der saP: 
Die Erfassung der Tierwelt und Vegetation auf den Brückenböschungen und den   
geplanten Baustelleneinrichtungsflächen erbrachten keinen Nachweis von streng   
geschützten Arten nach der FFH-Richtlinie bzw. Vogelschutzrichtlinie. Dadurch wird 
kein Verbotstatbestand nach § 44 des BNatSchG durch das Bauvorhaben ausgelöst. 
Damit sind auch keine vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Die 
Ausgleichsmaßnahmen der besonders geschützten Vogelarten, die durch die Rodung 
der Gehölze und Hecken betroffen sind, wurden im Rahmen der Eingriffs-
/Ausgleichsbetrachtung im LBP bearbeitet. 

Sowohl im Hinblick auf die gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten als auch auf die 
nur nach deutschem Recht besonders oder streng geschützten Arten ist das Vorha-
ben zulässig sofern geeignete Maßnahmen zur Vermeidung/Kompensierung von er-
heblichen Beeinträchtigungen dieser Arten ergriffen werden. 

Im Rahmen der saP wurden geeignete Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung 
und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen der geprüften Arten formuliert  

Die saP ist in Teil B, Anlage 13.1 zu den Planfeststellungsunterlagen enthalten. 
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11. Herstellungskosten  

Zu den geplanten Maßnahmen wurde eine Kostenberechnung erstellt.  

Demnach belaufen sich die Herstellungskosten für die Gesamtmaßnahme nach heu-
tigem Stand auf ca. 10,2 Mio € (netto), zuzügl. Kosten des Schienenersatzverkehrs 
und zuzügl. Baunebenkosten.  

Für das Vorhaben wurde ein entsprechend den einschlägigen formalen und inhaltli-
chen Voraussetzungen erstellter Antrag auf Förderung nach dem Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz (GVFG) gestellt. 

Die über den Förderbetrag hinausgehenden Kosten werden von den Kreuzungsbetei-
ligten der Straße sowie von der HSB getragen. Hinsichtlich der Kreuzungsvereinba-
rung besteht zwischen den Beteiligten grundsätzlicher Konsens über die Inhalte. 

Die Finanzierung des zur Planfeststellung beantragten Vorhabens ist insoweit sicher-
gestellt. 

 

12. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Von Projektbeginn an wurde eine Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung auf 
Grundlage des Verwaltungsverfahrensgesetzes Baden-Württemberg (VwVfG BW) 
vorgenommen. 

Im folgendem Kapitel werden die Veranstaltungen aufgeführt, die von der rnv in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt Heidelberg 
und der Stadt Eppelheim initiiert wurden, 
um die Gemeinderäte, die Fraktionen so-
wie den Bürger über die angestrebten 
Baumaßnahmen zu informieren und im 
gemeinsamen Austausch Lösungen zu er-
arbeiten. 

Die Ergebnisse dieser Veranstaltungen 
sowie weitere Informationen zu dem Hei-
delberger mobinetz sind dem Bürger je-
derzeit im Internet zugänglich. Die Homepage wird kontinuierlich aktualisiert um auch 
die Personen zu erreichen, die nicht persönlich an den Veranstaltungen teilnehmen 
können. 

Unter folgender URL lassen sich die Informationen abrufen: http://www.mobinetz-
hd.de/ oder http://www.heidelberg.de 



Mobilitätsnetz Heidelberg 

Teilprojekt  „Verlängerung der 2-Gleisigkeit der Lin ie 22 nach Eppelheim“ 

Antrag auf Planfeststellung nach § 28 PBefG                                                                                                                                  

 

 

                                                                    

                                                                                                       Seite 42   
 

Die folgende chronologische Auflistung stellt eine grobe Zusammenfassung dar und 
dient der Übersicht. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Terminen können der 
Dokumentation in der Anlage entnommen werden. 

26.09.2012:   Bürgerinformationsveranstaltung mobinetz-hd  (öffentlich) 

Die Veranstaltung fand im Spiegelsaal des Prinz Carl Gebäudes in der Heidelberger 
Altstadt statt und diente dazu, das mobinetz Projekt in seiner Gesamtheit der Öffent- 
lichkeit vorzustellen. Der Termin erläutert, warum Maßnahmen unter dem Gesamtpro- 
jekt „Mobilitätsnetz Heidelberg 2020“ gebündelt werden und verweist darauf, dass zu 
den einzelnen Teilmaßnahmen weitere Veranstaltungen stattfinden werden. 

18.09.2013: Teilprojekt Straßenbahnverlängerung „Eppelheimer Straße zwischen 
den Haltestellen Henkel-Teroson-Straße und Kranichweg – Anschlussbereich Kur-
pfalzring“ (öffentlich) 

Die Veranstaltung fand im Gesellschaftshaus Pfaffengrund (Heidelberg) statt und 
wurde durch das Moderationsbüro „team ewen“ begleitet. Ziel der Veranstaltung war 
es, die Teilnehmer über die Ergebnisse der Planungen und das weitere Vorgehen zu 
informieren. Behandelt wurde auch die verkehrliche Situation am Knotenpunkt Kur-
pfalzring, dem Anschluss des hier vorliegenden Projektes. Dem Vortrag folgte eine of-
fene Diskussion sowie die Anschauung der Planungen an Plantafeln. 

12.11.2013:   Vorstellung der Standardisierten Bewertung  (öffentlich)  

Die Veranstaltung fand im Rathaussaal der Stadt Heidelberg statt und wurde von ei- 
nem externen Moderatoren Team  „team ewen“ begleitet. Ziel der Veranstaltung war 
es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darüber zu informieren, was mit den Anre-
gungen, Hinweisen und Kommentaren der ersten Veranstaltung vom September 2012 
passiert ist sowie die Vorgehensweise als auch die Ergebnisse der Standardisierten 
Bewertung zu erläutern. Im Anschluss an die Veranstaltung hatten zudem die interes-
sierten Gäste die Möglichkeit, sich an den Informationsständen zum Mobilitätsnetz mit 
seinen Teilprojekten und darüber hinaus zu dem zugrunde liegenden Linien- und Be-
triebsnetz sowie der Standardisierten Bewertung zu informieren und Fragen zu äu-
ßern. 

03.06.2014:   Sitzung im Bezirksbeirat Heidelberg-Pfaffengrund  (öffentlich) 

Dem Bezirksbeirat Pfaffengrund wurde das Projekt vorgestellt, zusammen mit dem 
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss soll dem Gemeinderat empfohlen wer- 
den, dem Projekt zuzustimmen. Es wurden Varianten eines möglichen Bauablaufes 
vorgestellt, welche im weiteren Planungsprozess weiter geprüft und verfeinert wer-
den. Weiterhin wurde eine erste Kostenschätzung, auf Grundlage der ersten Pla-
nungsüberlegungen, für die Stadt Heidelberg genannt. 

Dem Bezirksbeirat wurden dabei folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt: 

- Regelquerschnitt zur Brücke 
- Lageplan Brücke mit Anschlussbereichen 
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23.06.2014: Gemeinderatssitzung in Eppelheim  (öffentlich) 

Der Gemeinderat sollte den Planungen über den Brückenneubau Eppelheimer 
Straße über die BAB 5 zustimmen sowie über die Ausführung der Radwegeunter-
führung entscheiden. 

Für die von der Stadt Eppelheim geforderte „sichere“ Nord-Süd-Verbindung für den 
Radverkehr wurden zwei Varianten vorgestellt. Für die weitere Planung war es 
notwendig, dass sich die Stadt für eine der beiden Varianten entscheidet. 

Die Beteiligten sind nach Abwägung der Vor- und Nachteile mit dem Komplettabbruch 
ohne Behelfsbrücke und einer bauzeitigen Vollsperrung einverstanden. 

Dem Gemeinderat wurden dabei folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt: 

- Querschnitte zu den erarbeiteten Varianten Stadt Eppelheim  
- Lageplan mit Luftbildhintergrund  
- Variantenuntersuchung Krebs und Kiefer vom 08.05.2014 
 
25.09.2014: Gemeinderatssitzung in Eppelheim zur Planvorstellung (nicht öffentlich)  

In der Veranstaltung im Bürgersaal Eppelheim wurde der Gemeinderat über die   
ergänzte Planung der rnv informiert. Die Stadtverwaltung wurde bereits im Vorfeld, 
am 28.08.2014, über den aktuellen Planungsstand informiert. Wichtige Punkte waren 
hierbei: 

- der Brückenquerschnitt 
·  Gehweg beidseitig 2,50 m 
·  Radfahrstreifen beidseitig 1,85 m 
·  Fahrstreifen MIV je Richtung 3,25 m 
·  Gleiskörper ca. 7,10 m 

- der Kreisverkehrsplatz Hildastraße/ Mozartstraße/ Hauptstraße  
- die 2-Gleisigkeit bis zum Kreisverkehrsplatz (KVP) Eppelheim  
- die Weichenstellung innerhalb des KVP und die folgende 1-Gleisigkeit  
- die Radverkehrsführung sowie Querungshilfen 
 
Weiterhin ging es darum, Fragen und Bedenken der Gemeinderatsmitglieder zu be- 
sprechen und zu klären. Es kamen bspw. Fragen bzgl. des Nutzens für den MIV, der 
Radverkehrsführung sowie zur Finanzierung und Förderung des Projektes auf. Laut 
eines durch die Stadt Eppelheim beauftragtem Verkehrsgutachten, welches durch 
das Büro BS Ingenieure erstellt wurde, sei der Kreisverkehrsplatz unter Berücksich-
tigung der Straßenbahnlinie 22 leistungsfähig. 

Eine im Anschluss an den Gemeinderatstermin geplante Vor-Ort-Begehung wurde 
aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit verschoben. 
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Dem Gemeinderat wurden dabei folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt: 

- rnv Präsentation  
- Bericht BS Ingenieure 
- Lageplan vom 11.09.2014 
- Luftbild vom 11.09.2014 
- Querschnitte 

 
09.10.2014:   Gemeinderat Heidelberg  (öffentlich)  

Es wurde der Beschluss über den vorgestellten Brückenquerschnitt verabschiedet. 

05.11.2014:   Eppelheim Fraktionstermin CDU 

Der Fraktion wurde die aktuelle Planung vorgestellt. Ziel war es, Detail- und Ver-
ständnisfragen vor der nächsten Gemeinderatssitzung zu klären. 

12.11.2014:   Eppelheim Fraktionstermin Grüne 

Der Fraktion wurde die aktuelle Planung vorgestellt. Ziel war es, Detail- und   
Verständnisfragen vor der nächsten Gemeinderatssitzung zu klären. 

13.11.2014:   Eppelheim Fraktionstermin SPD 

Der Fraktion wurde die aktuelle Planung vorgestellt. Ziel war es, Detail- und   
Verständnisfragen vor der nächsten Gemeinderatssitzung zu klären. 

20.11.2014:   Eppelheim Fraktionstermin CDU, FDP, FW 

Der Fraktion wurde die aktuelle Planung vorgestellt. Ziel war es, Detail- und  
Verständnisfragen vor der nächsten Gemeinderatssitzung zu klären. 

26.11.2014:   Vor-Ort-Begehung und Bürgerinformation  (öffentlich) 

Die Vor-Ort-Begehung begann um 16:00 Uhr an der Kreuzung Haupt-/ Hildastraße in 
Eppelheim und führte die Vertreter der Stadt Heidelberg, der Stadt Eppelheim, der 
rnv und die Bürger entlang der Trasse. Die Vertreter der rnv stellten hierbei anhand 
von Plänen die aktuelle Planung und die Eingriffe vor. 

Dem Aufruf der Vor-Ort-Begehung, welche per Hauswurfsendung an alle beteiligten 
Haushalte entlang der Trasse verteilt und zusätzlich über die lokalen Zeitungen veröf-
fentlicht wurde, folgten ca. 60 Personen.  

Im Anschluss an die Vor-Ort-Begehung lud die rnv zu einer Bürgerinformationsveran-
staltung im Foyer der Rudolf-Wild-Halle in Eppelheim ein.  

Bei dieser Veranstaltung wurde der aktuelle Planungsstand noch einmal über eine 
Präsentation vorgestellt und im offenen Dialog mit den Bürgern und interessierten 
Gästen gesprochen. Der Einladung folgten ca. 60 Personen. 
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Anregungen und Änderungen, welche aus den Vorstellungsterminen der Fraktionen 
sowie aus dem Gemeinderat Eppelheim und dem Bezirksbeirat Heidelberg aufka-
men, wurden hier erklärt und berücksichtigt. Nach der Vorstellung der Präsentation, 
standen Vertreter der rnv sowie der Städte an den ausgehängten Planunterlagen zu 
weiteren Fragen zur Verfügung. 

 

 
 
 
 

 
26.01.2015:   Gemeinderatsitzung in Eppelheim  (nicht öffentlich) 

Dem Gemeinderat wurde die konkretisierte Planung über die Radewegeunterführung 
sowie die Planungsansätze zur Umgestaltung der Haupt-/ Hildastraße in Eppelheim 
vorgestellt. Aufgrund des engen Terminplans wurde dem Gemeinderat mitgeteilt, 
dass hierüber eine zeitnahe Entscheidung getroffen werden muss. 

Dem Gemeinderat wurden dabei folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt: 

- Luftbild mit Planungseintrag  
- Kostenaufteilung gem. Straßenkreuzungsrichtlinie (Anlage A1)  
- Kostenschätzung der verschiedenen Varianten (Anlage A2) 
- Kostenschätzung Kreisel Hilda-/ Mozartstraße (Anlage A3) 
- Kosten Radwegunterführung Wellstahlprofil (Anlage A4) 
- Kosten Radwegunterführung als drittes Brückenfeld (Anlage A5) 
 

Quelle: Rhein-Neckar-Zeitung; 09.01.2015 
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23.02.2015:   Gemeinderat Eppelheim  (öffentlich) 

Bei dieser Gemeinderatssitzung sollte der Bau der Brücke mit dem  geänderten Brü-
ckenquerschnitt (Gleiskörper ca. 6,00 m) sowie der Bau des Kreisverkehrsplatzes 
Hilda-/ Mozart-/ Hauptstraße beschlossen werden. Zudem war die Ausbildung der 
Radwegeunterführung als Wellstahlprofil festzulegen. 

Ergebnis: Der Gemeinderat stimmte dem vorgelegten Entwurf der rnv, über den Neu- 
bau der Autobahnüberführung, zu. Weiterhin wurde der Ausbau des Kreuzung 
Hauptstraße/ Hildastraße als Kreisverkehrsplatz sowie die Ausführung der Rad-
wegeunterführung als Wellstahlprofil beschlossen. 

Die detaillierte Dokumentation zu den einzelnen Veranstaltungen ist Anlage 16 zu 
entnehmen. 

 
 
 

 


